
Mindeststandards und Entwicklungsziele 
zur Gleichstellung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im 
Landkreis Northeim



Ausgangssituation

2006: UN-
Behindertenrechtskonvention 

(UN-BRK)

2007: Nds. Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung

2008: Novellierung des  
Jugendförderungsgesetzes
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2008: Antrag aus der Politik
„Jugendarbeit muss Jugendliche 

mit Behinderungen 
berücksichtigen“

Jugendhilfeausschuss 
(JHA)

Ausschuss für Schule, 
Kultur und Sport

Abfrage der Jugendpflege bei 
öffentlichen und freien 

Trägern der Jugendarbeit

Bestandsaufnahme 
(JHA)

Beirat für Menschen mit 
Behinderungen beim 
Landkreis Northeim

Partizipation

Jugendhilfeplanung
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JHA-Beschlüsse vom 26.5.2010 und 13.10.2015
Mindeststandards und Entwicklungsziele zur 
Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen 

mit Behinderungen im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit im Landkreis Northeim

Infrastruktur und 
Öffentlichkeitsarbeit

Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit

Qualifizierung und 
Weiterbildung

Assistenz

Barrierefreiheit und 
Mobilität



Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
Mindeststandards 

•Inklusive Angebote umfassen alle Bereiche der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit gemäß § 11 SGB 
(Sozialgesetzbuch) VIII.

•Der Landkreis Northeim entwickelt und erprobt inklusive Konzepte in der Kinder- und Jugendarbeit und schafft 
entsprechende Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung.

•Inklusiv ausgerichtete Jugendarbeit fördert die Eigenständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe sowie die 
Entwicklung persönlicher Ressourcen aller Teilnehmenden.

•Inklusive Angebote werden auf eine mögliche geschlechtsspezifische Diskriminierung hin überprüft.

•Inklusive Kinder- und Jugendarbeit wird in Vernetzung und Zusammenarbeit mit der kommunalen Jugendpflege, 
den Vereinen und Verbänden sowie Trägern der Behindertenhilfe geplant und umgesetzt.

Entwicklungsziel

Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind inklusiv konzipiert und (um-)gestaltet.
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Barrierefreiheit und Mobilität
Mindeststandards

•Der Landkreis Northeim setzt bei Um- und Neubauten von Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendarbeit die 
Zielsetzung der Barrierefreiheit um.

•Gruppengröße und Betreuungsintensität werden dem individuellen Unterstützungsbedarf der Teilnehmer/innen 
angepasst.

•Orientierungs-, Leit- und Informationssysteme sowie die Verwendung der Leichten Sprache unterstützen die 
Teilnahme von Kindern und Jugendlichen. 

•Technische Ausstattung, Fahrplangestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie sonstige Mobilitätsformen 
unterstützen die Selbstständigkeit von Kindern und Jugendlichen.

•Der Landkreis Northeim entwickelt zielgruppenorientierte Mobilitätsformen für die Region, vermittelt und vernetzt 
diese und bietet in Kooperation mit regionalen Anbietern Fahrdienste an.

Entwicklungsziel

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind mobil und barrierefrei erreichbar bzw. ausgestaltet und werden in 
Leichter Sprache vermittelt.
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Assistenz
Mindeststandards

•Der Landkreis Northeim organisiert bzw. vermittelt Assistenz- und Betreuungspersonen für die 
Teilnahme an Veranstaltungen und Gruppenangeboten der Kinder- und Jugendarbeit (Assistenz und 
Service Kinderbetreuung des Landkreises Northeim).

•Der Landkreis Northeim sorgt für eine Vernetzung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit mit 
Dienstleistern in den Bereichen Assistenz und Betreuung. 

Entwicklungsziel:

•Für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit werden Assistenz und Betreuung entsprechend 
qualifiziert umgesetzt.
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Qualifizierung und Weiterbildung
Mindeststandards

•Der Landkreis Northeim bietet Qualifizierungsmöglichkeiten (Fortbildungen, Tagungen etc.) für 
ehren- (Juleica-Ausbildung) und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit aktive 
Mitarbeiter/innen an.

Entwicklungsziel:

•Die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiven Mitarbeiter/innen kennen die Grundlagen der 
Inklusion und sind in der Lage, diese zu vermitteln

und umzusetzen.
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Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit und 
Förderung
Mindeststandards

•Die Ausgestaltung, die Benennung von konkreten Zielen, die zeitliche Umsetzung und die Entwicklung von 
Angeboten, Maßnahmen und Dienstleistungen zur Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit ist Bestandteil der 
Jugendhilfeplanung und wird in Kooperation mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen beim Landkreis 
Northeim umgesetzt.

•Der Landkreis Northeim sensibilisiert Eltern behinderter und nicht behinderter Kinder und Jugendlicher, Vereine, 
Verbände, öffentliche Träger der Jugendarbeit und der Behindertenhilfe für die Umsetzung einer inklusiv 
ausgerichteten Kinder- und Jugendarbeit. Der Landkreis Northeim organisiert zudem den Austausch mit Experten 
und von Materialien. Der Landkreis Northeim fördert zudem den Ideen- und Informationsaustausch mit anderen 
Kommunen im In- und Ausland, die eine inklusive Kinder- und Jugendarbeit entwickeln.

•Die entwickelten Mindeststandards und Entwicklungsziele einer inklusiven Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis 
Northeim werden in die Richtlinien und Satzungen des Landkreises aufgenommen
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Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit und 
Förderung
•Der Landkreis Northeim fördert durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit die allumfassende 
gesellschaftliche Teilhabe behinderter Kinder und Jugendlicher. 

•Zur Umsetzung dieser Mindeststandards und Entwicklungsziele zur Gleichstellung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Northeim 
werden für Angebote und Maßnahmen entsprechend ausreichende Haushaltsmittel (20.000 € im 
Haushaltsjahr 2015) zur Verfügung gestellt. Diese sind beim Landkreis Northeim - Jugendpflege - zu 
beantragen. Bei der Entscheidung im Antragsverfahren wird die Vorsitzende / der Vorsitzende des 
Beirats für Menschen mit Behinderungen beim Landkreis Northeim beteiligt.

Entwicklungsziel:

•Inklusive Kinder- und Jugendarbeit ist für alle nutzbar, transparent und wird kontinuierlich gefördert.
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Förderung

Grundlagen Empfänger der 
Förderung

Fördergegenstand Förderbedingungen
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Mindeststandards und Entwicklungsziele zur Gleichstellung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung im Bereich der Kinder- und 

Jugendarbeit im Landkreis Northeim

Förderkriterien

www.landkreis-northeim.de

Landkreis Northeim
FB Kinder und Familie
-Jugendpflege-
Medenheimer Straße 6/8
37154 Northeim
Tel.: 05551/ 708-221



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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